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Waldhüttenordnung 

Für Bächlerhütte: Die Zufahrt zur Bächlerhütte mit Fahrzeugen ist nur für den Materialtransport 
gestattet. Die Fahrzeuge sind auf dem Parkplatz des Schützenhauses abzustellen. 

Für Pflanzgartenhütte: Fahrzeuge sind auf dem offiziellen Parkplatz gegenüber der 
Pflanzgartenhütte abzustellen. 

Aus Sicherheitsgründen darf in der Waldhütte kein offenes Feuer entfacht werden (keine Kerzen 
und dergleichen). Es herrscht Rauchverbot. 

Lärmbelästigungen ausserhalb der Hütte sind auf ein Minimum zu beschränken.  
Auf die Bedürfnisse der Anwohner und Tiere ist Rücksicht zu nehmen. 

Die Waldhütte ist im gleichen Zustand abzugeben, wie sie angetreten wurde. Sämtlicher Abfall ist 
durch den Mieter fachgerecht zu entsorgen. 

Schäden am Gebäude, Mobiliar oder der Umgebung sind bei der Schlüsselrückgabe dem 
Werkhof Homburg zu melden. Schäden werden durch den Werkhof behoben und können dem 
Benutzer in Rechnung gestellt werden. 

Die Schlüsselrückgabe hat an dem der Vermietung folgenden Arbeitstag beim Werkhof Homburg 
zu erfolgen.  

 

Notrufnummern: 

Polizei 117 
Feuerwehr 118 
Sanität 144 
REGA 1414 
Ärzte Haas Martin, Steckborn  052 761 20 66 

Graf Ernst, Berlingen  052 761 31 41 
Henzi Lucas und Esther, Steckborn  052 761 14 00 
Ärztezentrum, Müllheim 052 763 13 00 
Vuilleumier Daniel, Steckborn  052 761 24 61 
Weber Jürg, Wigoltingen  052 763 20 00 

Werkhof Werkhof  079 639 05 74 
Gemeindeverwaltung  058 346 13 56 
Kantonsspital Frauenfeld   058 144 77 11 

Münsterlingen  058 144 11 11 
 


